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Neue Rechtsvorschriften
überblick über die Gesetzgebung 
im III. Quartal 1984
Der nachstehende Beitrag erstreckt sich auf die im Gesetzblatt 
der DDR Teil 1 Nr. 19 bis 25 veröffentlichten Rechtsvor
schriften.
Die Verwirklichung der ökonomischen Strategie erfordert zu
nehmend die Erhöhung der Wirksamkeit von Wissenschaft 
und Technik einschließlich der Intensivierung der For
schungsprozesse. Mit dem vom Ministerrat beschlossenen 
Statut der Akademie der Wissenschaften der DDR vom 
28. Juni 1984 (GBl. I Nr. 19 S. 241) wurde eine wichtige Rechts
grundlage für eine den höheren Anforderungen entsprechende 
Leitung der Wissenschaft an der höchsten Forschungseinrich- 
tung unseres Landes geschaffen.

Die gesellschaftliche Stellung der Akademie ist dadurch 
charakterisiert, daß sie als wissenschaftliches Zentrum der 
DDR eine Gemeinschaft hervorragender Gelehrter und lei
stungsfähige, vorwiegend auf Gebieten der Grundlagenfor
schung und der angewandten Forschung arbeitende For
schungseinrichtungen umfaßt Zugleich ist sie Teil des wissen
schaftlichen Potentials der DDR und arbeitet eng mit anderen 
Forschungs-, Entwicklungs- und Bildungseinrichtungen zu
sammen.
4 Auf dieser Grundlage verpflichtet das Statut die Akademie, 
insbesondere ihr wissenschaftliches Potential planmäßig für 
die Hauptrichtungen des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts ednzusetzen und systematisch ihre eigene Leistungs
fähigkeit zu erhöhen, neue Erkenntnisse über Gesetzmäßig
keiten in Natur, Technik, Gesellschaft und im menschlichen 
Lebensprozeß zu gewinnen, die Ergebnisse ihrer wissenschaft
lichen Arbeit für die Entwicklung aller gesellschaftlichen Be
reiche zu erschließen sowie technologische Forschungen zu 
betreiben. Der Akademie obliegt die besondere Verantwor
tung, gemeinsam mit zentralen Staatsorganen und Institutio
nen, Universitäten und Hochschulen, Kombinaten, Betrieben 
und Einrichtungen sowie örtlichen Staatsorganen für die breite 
Nutzung der Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeit und 
deren schnelle Überführung in die Praxis zu wirken. Sie hat 
gemeinsam mit dem Ministerium für Hoch- und Fachschul
wesen festgelegte Gebiete der naturwissenschaftlichen, mathe
matischen und technikwässenschaftlichen Grundlagenfor
schung zu planen und zu koordinieren sowie koordinierende 
Funktionen auf bestimmten Gebieten der gesellschaftswissen
schaftlichen und medizinischen Forschung wahrzunehmen.

Ihrer rechtlichen Stellung nach ist die Akademie der Wis
senschaften juristische Person und Haushaltsorganisation. Sie 
untersteht dem Mindsterrat, und der Vorsitzende des Minister- 
rates legt die sich hieraus ergebenden Befugnisse fest. Der 
bereits in der VO über die Akademie der Wissenschaften der 
DDR vom 26. September 1972 (GBl. II Nr. 58 S. 637) geregelte 
Grundsatz, daß die Akademie Inhaber aller Rechte und Trä
ger aller Pflichten der ehemaligen Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin einschließlich der Rechte ihrer 
Rechtsvorgänger ist, wurde in das Statut übernommen.

*

Bei der Durchführung von Straßenbauarbeiten und anderen 
Maßnahmen ist es u. U. erforderlich, die öffentliche Nutzung 
von Straßen zeitweilig einzuschränken oder aufzuheben; 
gleichzeitig sind aber ein geordneter Verkehrsablauf und die 
Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr zu gewährleisten. 
Die sich hieraus ergebenden Aufgaben, Rechte und Pflichten 
des Ministeriums für Verkehrswesen, der örtlichen Räte sowie 
der Veranlasser von zeitweiligen Einschränkungen oder Auf
hebungen der öffentlichen Nutzung von Straßen sind in der 
2. DB zur StraßenVO — Sperrordnung — vom 14. Mai 1984 
(GBl. I Nr. 20 S. 259) geregelt. Die DB bestimmt als Grundsatz, 
daß in derartigen Fällen die Einschränkungen bzw. Aufhe
bungen in ihrem zeitlichen Ablauf so festzulegen sind, daß 
die für den Verkehr rationellste Lösung erzielt wird. Für 
kurzfristige Einschränkungen oder Aufhebungen sind in der 
Regel die verkehrsarmen Zeiten außerhalb des Berufs-, Wo
chenend- und Ferienverkehrs zu nutzen. Lassen sich Voll
sperrungen oder Verkehrsumleitungen nicht vermeiden, sind 
die für den Verkehr günstigsten Umleitungsstrecken festzu
legen.

Die DB sieht die Bildung von Sperrkommissionen beim 
Ministerium für Verkehrswesen und bei den örtlichen Räten 
vor, die als beratende Organe zur Koordinierung der zeit

weiligen Einschränkungen oder Aufhebungen der öffentlichen 
Nutzung von Straßen tätig sind. Sie regelt die Aufgaben und 
Befugnisse der Sperrkommissionen und legt fest, welche 
Staatsorgane, Kombinate, Betriebe und Einrichtungen in der 
Regel in der Sperrkommission vertreten sind.

Die DB regelt ferner das Verfahren der Anmeldung, Koor
dinierung und Antragstellung für Straßensperrungen. Die 
Entscheidung über die zeitweilige Einschränkung oder Auf
hebung der öffentlichen Nutzung treffen gemäß § 15 Abs. 2 
der StraßenVO vom 22. August 1974 (GBl. I Nr. 57 S. 515)1 
das Ministerium für Verkehrswesen bzw. die zuständigen ört
lichen Räte. Die Entscheidung hat insbesondere die Frist für 
die festgelegte Sperrung sowie die mit der Genehmigung er
teilten Auflagen und Bedingungen zu enthalten. Bei Über
schreitung der genehmigten Fristen für die zeitweiligen Ein
schränkungen oder Aufhebungen der öffentlichen Nutzung 
von Straßen sowie bei nicht genehmigten zeitweiligen Ein
schränkungen oder Aufhebungen der öffentlichen Nutzung 
von Straßen sind vom Veranlasser Gebühren zu zahlen. Die 
Gebühren können im Verwaltungswege eingezogeh werden. 
Gegen eine Gebührenfestsetzung kann Beschwerde eingelegt 
werden.

*

Der weiteren Verbesserung der Wohnbedingungen auf dem 
Lande dienen die Regelungen der АО über die finanzielle 
staatliche Förderung des Neubaus, der Instandhaltung und der 
Nutzung von Wohnungen durch Betriebe und Einrichtungen 
der Land- und Forstwirtschaft vom 22. Juni 1984 (GBl. I Nr. 21 
S. 269).

Die bisherige Sonderregelung für die finanzielle Unter
stützung beim Neubau betriebseigener Wohngebäude durch 
die sozialistischen Genossenschaften der Landwirtschaft und 
ihre kooperativen Einrichtungen sowie die VEGs wurde aufge
hoben.1 2 3 Jetzt sind dafür die Bestimmungen der VO über den 
Neubau, die Modernisierung und Instandsetzung von Eigen
heimen — EigenheimVO — vom 31. August 1978 (GBl. I Nr. 40 
S. 425) und ihrer Durchführungsbestimmungen3 entsprechend 
anzuwenden. Die Höhe des zinslosen Kredits und des pau
schalen Preisausgleichsbetrags für Preisänderungen, die nach 
dem Baubeginn eingetreten sind, richtet sich aber nicht wie 
beim individuellen Eigenheimfoau nach der Familiengröße. 
Da der künftige Mieter bei Baubeginn häufig noch nicht fest
steht, wird ausgehend von der Anzahl der Räume und weite
ren Kriterien bei der Zustimmung zum Neubau das Auf
wandsnormativ festgelegt, aus dem sich dann Preisausgleichs
betrag und zinsloser Kredit ergeben.

Neu ist die Einbeziehung staatlicher Forstwirtschaftsbe
triebe in die Unterstützung beim Neubau betriebseigener 
Wohngebäude. Ebenfalls neu in den Geltungsbereich aufge
nommen wurde eine Definition des Begriffs „Wohngebäude“. 
Die Bestimmungen der АО gelten für den Neubau von Ein- 
und Zweifamilienhäusern sowie ein- und zweigeschossigen 
Reihenhäusern. Diese Regelung dient der Gewährleistung 
einer angemessenen Ortsgestaltung unter landwirtschaftsty
pischen Bedingungen, darunter auch der Sicherung des Baues 
von Stallungen für die persönliche Hauswirtschaft.

Seit dem Wirksamwerden der neuen Industriepreise und 
dem Wegfall von Preisausgleichen im Zusammenhang mit der 
Agrarpreisreform4 hatten die Betriebe der Landwirtschaft 
bei unveränderten Mieteinnahmen steigende Aufwendungen 
für Reparaturen sowie Modernisierungs-, Um- und Ausbau
maßnahmen an Wohnungen. Dieser Aufwand für die Woh
nungswirtschaft konnte aber bei den neuen Erzeugerpreisen 
für landwirtschaftliche Produkte nicht berücksichtigt werden, 
da seine Höhe in den Betrieben sehr unterschiedlich ist und 
auch Wohnungen verwaltet werden, die staatliches Eigentum 
sind und/oder deren Mieter nicht in der Landwirtschaft ar
beiten. Deshalb werden für die genannten Aufwendungen in 
der Wohnungswirtschaft Preisausgleiche gezählt, die die ab 
1. Januar 1984 geltenden Industriepreise berücksichtigen.

Preisausgleiche werden nur an die sozialistischen Genos
senschaften der Landwirtschaft und deren kooperative Ein-

1 Zur StraßenVO vgl. J. Göhring/I. Taucämitz/H. Kubitz, „Die neue 
StraßenVO und ihre Konsequenzen für die gerichtliche Tätig
keit«, NJ 1975, Heft 7, S. 193 ff.

2 Vgl. § 1 der АО über die staatliche Förderung des durch LPG, 
VEG, GPG und deren kooperative Einrichtungen finanzierten 
Wohnungsbaus vom 2. Oktober 1972 (GBl. H Nr. 63 S. 687), die ab 
1. August 1984 außer Kraft trat.

3 Vgl. dazu H. Koppitz/G. Rohde, „Die Förderung des Eigenheim
baus“, NJ 1979, Heft 2, S. 75 ff.

4 Vgl. dazu die Gesetzgebungsübersicht in NJ 1983. Heft 11. 
S. 456.


